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Serhij Tihipko, Vizepremier, schließt Hrywnjaemissionen für die Deckung des Haushaltsdefizits aus.

Serhij Tihipko, Vizepremier, schließt Hrywnjaemissionen für die Deckung des Haushaltsdefizits aus.

Wie UNIAN berichtet, erklärte er dies heute auf einer Pressekonferenz.

Auf die Frage, ob es geplant ist Emissionen für die Deckung des staatlichen Haushaltsdefizits zu verwenden,
antwortete Tihipko nur kurz: “Nein”.

Weiter führte er aus: “Wir werden einen hohen Wert für das Haushaltsdefizit beibehalten. Das sind 5,3 Prozent. Es
ist hoch und wir müssen es finanzieren. Eben daher führen wir Verhandlungen mit dem IWF, der Weltbank und der
Europäischen Union. Wir bereiten ebenfalls eigene Eurobonds vor. Und bislang werden wir mit der Finanzierung in
den Grenzen des laufenden Budgets fertig. Und zudem zahlen wir die Schulden bei den sozialen Leistungen, die
seit dem 1. Januar nicht ausgezahlt wurden”.

Wie UNIAN berichtete betrug das Defizit von Januar bis einschließlich April 2010 3,765 Mrd. Hrywnja (ca. 400 Mio.
€).

Am 2. Juni hatte Premierminister Mykola Asarow mitgeteilt, dass das Defizit für die ersten fünf Monate 2010 sich im
Plan für ein Jahresdefizit von 5,3% des BIP bewegt.

Nach dem Haushaltsgesetz für 2010 ist ein Haushaltsdefizit von 57,745 Mrd. Hrywnja oder 5,33 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts eingeplant.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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